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Die seit mehreren Jahren auf Groß-KlüverS­

Holm bestandene Gesellschaft etablirte sich da­

selbst, nach vorher erhaltener Hochobrigkeitli­
cher Bestätigung derselben und der damals für 

dieselbe entworfenen Gesetze, im Jahre 1819, 

unter dem Namen des Winterklubbö.

In diesen Statuten war damals die Mit­

glieder-Zahl nur auf 40 Personen bestimmt. 
Nachdem aber, von Zeit zu Zeit, Mehrere aus 

der Stadt Mitglieder dieser geschlossenen Ge­

sellschaft zu werden wünschten, wurde die An­

zahl derselben, nach zweimal beschlossenen Er­

weiterungen der Gesellschaft, endlich für jetzt 

und immer, auf 60 Personen festgesetzt. Zu­
gleich wurde beschlossen, daß, da die vorhan­

den gewesenen Exemplare der Gesetze bereits 

vergriffen, auch manche durch Zeit und Umstän-
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de veranlaßte Veränderung und Vermehrung 

der Statuten erforderlich war, durch eine von 

der Gesellschaft erwählte Committee eine Revi­

sion und neue Auflage der Gesetze zu veran« 
stalten, und um die Hochobrigkeitliche Bestä­

tigung derselben auf'6 Neue anzusuchen sei. 
Am 14. September dieses Jahres wurde die 

Committee von der Gesellschaft zu diesem Zwecke 

erwählt, und nachdem dieser neue Gesetzent­

wurf der Gesellschaft am 29. Oktober dieses 
Jahres in einer General-Versammlung dersel­

ben vorgelegt, und deren Bestimmung erhal­
ten hatte, wurde beschlossen, Seine Erlaucht 

dem Herrn Kriegs-Gouverneur von Riga, Ge­
neral-Gouverneur von Pleskau, Liv-, Kur- und 

Esthland rc. Marquis Paulucci gehor­
samst um die Bestätigung dieser neu revidir- 
ten Statuten zu ersuchen, sie nachher zum 
Drucke zu befördern, und unter die Mitglie­

der zur Beachtung derselben zu vertheilen.



§
Sie Anzahl der Mitglieder wird auf 60 Personen 

festgesetzt, und kann nur bei entstehender Vacanz die 
Aufnahme neuer Mitglieder statt finden.

§• 2-
DaS Lokal der Gesellschaft soll unverlegbar ein 

für allemal auf Groß-Klüveröholm scyn, und von 

nun an für daö ganze Jahr, so wie denn daS Klub- 
ben-Jahr immer vom ersten September alljährlich 

beginnt.
§• 3-

Zu Mitgliedern können ausgenommen werden: 

Militair-Personen, (vom General biö zum Fähnrich), 

Civil-Officianten, Gelehrte, Kaufleute, Handlungö- 
Commis und Gewerks-Meister.

§■ 4.
AuS der Gesellschaft werden jährlich am Stif­

tungstage, welcher ant ersten Sonntage nach dem 

isten September gefeiert wird, drei Vorsteher ge­
wählt, und zwar zwei von den diesseits der Düna 

Wohnenden, und Einer aus der Stadt. Ein Jeder,
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ben die Wahl trifft, muß das Vorsteheramt anneh­

men, oder, falls er nicht legale Gründe für die 
Nichtannahme des Vorstehcramts anführen kann, 

der Gesellschaft entsagen, und kann vor Ablauf ei­

nes Jahres nicht wieder als Mitglied ausgenommen 

werden. — Auch kann Keiner das Vorsteheramt 
länger, als zwei Jahre, verwalten, (weshalb bei 

der Ausstellung des Kästchens zur Vorsteher-Wahl, 
die Namen derjenigen Vorsteher anzuzeigen sind, 

welche dieses Amt bereits zwei auf einander folgen­

de Jahre verwaltet haben), und kann ein solcher 
eine dritte Wahl nur nach einem Zwischenraum von 

einem Jahre wieder annehmen. Jedoch steht es in 

feinem Belieben, diesem Amte auch nur ein Jahr 

vorzustehen. Wer aber nach drei Jahren, von der 
letzten Wahl an gerechnet, wiederum erwählt wird, 

muß ebenfalls, bei Verlust seines Mitglied-Rechts, 
dieses Amt wieder annehmen.

§• 5-

Die Wahl der Vorsteher geschieht auf folgende 

Art: Ein jedes Mitglied schreibt die Namen derje­

nigen drei Personen, welchen er seine Stimme zu 

Vorstehern giebt, auf einen mit seinem Namen ei­
genhändig unterschriebenen Zettel, und legt ihn in 

das zu diesem Behuf ausgestellte Wahl-Kästchen, 
welches vom isten September bis zum Stiftungs­

tage geschehen kann. Wahlzettel, welche nicht von 
dem Wählenden unterschrieben worden, sind von kei­

ner Giltigkeit.



7

§ 6­

Am Stiftungstage wird das Wahl-Kastchen von 

den Vorstehern geöffnet, die Wahlzettcl werden laut 
verlesen und verzeichnet. Diejenigen drei Mitglie­

der, welche die meisten Stimmen gehabt, sind dann 
die erklärten Vorsteher für das nächste Gesellschafts­

Jahr. Sollte aber die Wahl Jemand treffen, der 
durch legale Gründe, oder nach §. 4. das Recht hat, 

eö von sich abzulehncn, so ist der nachfolgende Stim- 

men-Mchrhaber verbunden, die Stelle einzunehmen, 
oder, im Weigerungsfälle, der Gesellschaft zu entsa­

gen; und würde denn der nächstfolgende Stimmen- 

Mchrhabcr das Vorsteheramt zu übernehmen haben.

§. 7.
Nach vollzogener mid beendigter Wahl der Vor­

steher für das nächste Gesellschafts-Jahr, zeigen die 
bisherigen Vorsteher durch einen Anschlag, welcher 

acht Tage hängen bleibt, der Gesellschaft an, wer, 

und mit wie viel Stimmen jeder zum Vor­

steher erwählt worden ist.

§■ 8.

Die Vorsteher verwalten jedes Jahr ihr Geschäft 

bis zum nächsten Klubb-Tage nach dem StiftungS­

Tage, und haben jedes bis dahin vorfallende Ge­

schäft zu besorgen und zu reguliren.
Der neu erwählten Vorsteher Activität fängt dem­

nach erst von dem Tage an, wenn sie von den bis­

herigen Vorstehern daS Geschäft ftrmlich übernonr- 
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men, ndthige Rede und Antwort erhalten, fiber den 

richtigen Empfang der Bücher, Casse und Sachen 

den Abgehenden gehörig quittirt und die Gesellschaft 

durch einen Anschlag davon benachrichtigt, wie sie 
die Geschäfte unter sich vertheilt haben.

§■ 9-
Einer der Vorsteher übernimmt daö Buchfthren 

und die Casse, der zweite die Aufsicht über die Kar­

ten- und alle Gesellschaftö-Spiele und Oekonvmie, 
(an welchen diejenigen Mitglieder sich zu wenden ha­

ben, denen vom Büffet etwaö nicht so, wie es seyn 

sollte, gereicht ward); der dritte Vorsteher die Auf­
sicht fiber Musik und Tanz, und besorgt an Ball-Ta­

gen die nöthige Ordnung der Tänze und Vertheilung 

der Ball-Billette und Tanz-Numern.

§• 10.
Außer diesen Geschäften haben die Vorsteher stren­

ge auf Ordnung zu sehen, und jeder von ihnen eine 

wöchentliche Dejour zu halten. Der Name des 
jedesmaligen dejourirenden Vorstehers wird durch ei­

nen Anschlag (der eine ganze Woche, als die Dauer 
der Dejour, hängen bleibt), im Klubb-Tage der Ge­

sellschaft bekannt gemacht.

§• 11-
Keiner der Vorsteher hat vor den andern einen 

Rang oder Vorzug, sondern sie sind einander in der 

Gesellschaft gleich. Jedoch darf keiner von ihnen 
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einen Anschlag für die Gesellschaft machen, oder son­

stige Verfügung treffen, ohne Zuziehung und Mitwis­

sen der beiden andern Vorsteher. Jeder von ihnen 

hat indessen daS Recht, in seinem von ihm übernom­
menen Geschäfte ihm gut dünkende Abänderungen 

vorläufig zu treffen.

§• 12.
Sollte ein Vorsteher im Laufe des Gesellschafts­

JahreS mit Tode abgehen, oder die Gesellschaft auS 

triftigen, begründeten Ursachen verlassen: so tritt 

dasjenige Mitglied in die Stelle des abgegangenen 

ein, welches am Stiftungötage bei der Vorsteher­
Wahl, nächst den Erwählten, die meisten Stimmen 

hatte. Auch macht ihm alsdann diese interimistische 

Wahl nicht von der Verpflichtung frei, bei etwaniger 
am Stiftungstage auf ihn fallender neuer Wahl zum 

Vorsteher, dieses Amt annehmen zu müssen.

§• 15-
Jedes Mitglied soll den Vorstehern so begegnen, 

als man es Männern schuldig ist, die aus Freund­

schaft und Gefälligkeit sich allen Mühen und Be­

schwerden, zum Vesten der Gesellschaft, willig und 

uneigennützig unterziehen. Daher ist es die Pflicht 
jedes Mitgliedes, denselben mit gebührender Höflich­

keit, Leutseligkeit, Freundschaft und billiger Gefällig­
keit zuvorzukommen; fern sei es, dieselben zu belei­

digen, oder durch ein widriges Betragen ihnen Ver­

druß zu machen, und ihren Unwillen zu reizen.
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§■ >4-
Jedes Mitglied zahlt, zu Bestreitung der Un­

kosten :
Für Miethe, Beleuchtung und Bedienung, S.Rbl. 6. 

Für Musik - -- -- -- -- — 2. 

Für den Schweizer ------ — i.

In Summa: Silber-Rubel 9,^ 
wozu noch jedes neu aufgenommene Mitglied 1 Rubel 

Silber-Münze Receptions-Geld, zum Besten des 
Fonds, zahlt. Dafür erhält jedeö Mitglied ein En- 

tre'e-Villet für das laufende Klubben-Jahr.

§• 15-
Dasjenige Mitglied, das sein Billet nicht bis zum 

Zrsten August Abends 6 Uhr gelbset hat, wird so 
betrachtet, als wolle dasselbe nicht mehr ein Mitglied 

der Gesellschaft verbleiben, wird in das Namcn-Ver- 

zeichniß der ausgetretenen Mitglieder eingetragen, und 
kann nur bei entstehender Vacanz, wenn es sich wie­

der als Candidat aufgeben lassen, und die Reihe an 

seinen Namen im Candidaten-Buche gekommen ist, 

dnrch'ö Vallottemcnt wieder ausgenommen werden.

§• 16.
Jedes Mitglied ist verbunden, die Original-Gesetze 

eigenhändig zu unterschreiben, weshalb es sich, bei 

seinem ersten Besuche in der Gesellschaft, sogleich an 

einen der Vorsteher zu wenden hat. Damit sich aber 
Niemand mit der Unkenntniß der Gesetze cntschuldi- 
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gen kann, erhalt jedes Mitglied, gleich nach seiner 

Aufnahme, ein gedrucktes Exemplar dieser Gesetze, ge­

gen Erlegung von 50 Kop. S. M.

§• 17-
Wer ein Mitglied der Gesellschaft zu werden 

wünscht, zeigt dieses einem Mitgliede an, das ihn 

dann in dem von dem Protokoll-führenden Vorsteher 
bewahrten Proponenten-Buche, in Gegenwart dessel­

ben Vorstehers, in der nächsten Numer der Candida- 

ten-Reihe verzeichnet. Jedoch muß der proponirte 

Candidat nicht unter 21 Jahr alt seyn, welches im 

zweifelhaften Falle dem Vorsteher zuvor zu bewei­

sen ist.

' . §. 18.

Die Aufnahme neuer Mitglieder geschieht jedes- 
nml am Klubb-Tagc, Abends um g Uhr. Nachdem 

der Name des Candidaten schon seit dem letzten 
Klubb-Tage vor acht Tagen an der Anschlags-Ta­

fel verzeichnet, und auf diese Weise zur Kenntniß 

der versammelten Gesellschaft gebracht worden ist, 

(deren Anzahl jedoch nicht unter einem Viertel der 

Gcsammtzahl der Gesellschaft seyn darf), geschieht 

die Aufnahme des Candidatcn zum Mitgliede auf 

folgende Weise :

Indem der Protokoll - führende Vorsteher Namen 

und Stand des Candidaten, über welchen jetzt bal- 

lottirt werden soll, so wie den Namen seines Pro­

ponenten laut und wiederholt nennt, erthcilt er ei­



12

nem jeden Mitglieds einen weißen und einen schwar­

zen Ball. Von diesem bestimmt der Wurf des wei­

ßen Balles in den weißen Beutel den Wunsch der 
Aufnahme, so wie der Wurf des schwarzen Balles in 

den weißen Beutel den Wunsch der Nichtaufnahme 

deS Candidate» in die Gesellschaft.— Der vorange­

hende weiße Beutel ist demnach der entscheidende, und 
der folgende schwarze sammelt nur die übrig geblie­

benen weißen und schwarzen Valle. Nach beendig­
ter Stimmen-Sammlung (oder Vallottement) über 

den in Frage stehenden Candidaten werden, im Vor­

steher-Zimmer, die im weißen Beutel befindlichen 
Bälle gezählt, und wenn zwei Drittheil oder mehr 

weiße, und nur ein Drittheil schwarze Bälle sich darin 

finden, so ist besagter Candidat dadurch von der Ge­
sellschaft zum Mitglieds angenommen, im entgegen­

gesetzten Falle aber dessen Aufnahme verweigert wor­

den. ES steht auch dem Proponenten deS Candida­
ten frei, bei der Entscheidung durch Nachzählen der 

Bälle im Vorsteher-Zimmer gegenwärtig zu seyn. 

Immer aber bestimmt nur die Zweidrittheil-Zahl der 

weißen Valle die Aufnahme deö Candidaten.

§• 19.

Der Name deS auf diese Weise zum Mitglieds 
aufgcnommencn Candidaten wird demnächst, ohne 

Bemerkung der Anzahl der weißen und schwarzen 
Bälle, durch einen Anschlag von den Vorstehern der 

Gesellschaft bekannt gemacht. Jedoch muß der ganze 

Ausfall eines jeden BallottementS, mit Anführung 
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der Anzahl weißer und schwarzer Bälle, im Proto­

kollbuche notirt werden.

§• 20.
Jedes Mitglied, daö mit ballottirt, muß seinen 

Ball eigenhändig in die Beutel legen, und sich beim 

Vallottement aller und jeder Aeußerung über den 

Candidaten, sie mögen nun zum Vortheil oder Nach­

theil desselben gereichen, unbedingt enthalten. Auch 

darf beim Vallottement weder der Proponent deS 
Candidaten, noch sonst irgend ein anderes Mitglied, 

um Stimmen für oder wider denselben zu sammeln, 

viel weniger um daö Vallottement selbst zu beob­

achten, mit den Stimmen - sammelnden Vorstehern 

herumgehen. Eben so wenig darf der Vorsteher et­

was mehr oder anderes, als bloö den Namen und 
Stand des Candidaten und den seines Proponenten 

anführen. Wer wider die eine oder die andere die­
ser Anordnungen handelt, verfällt jedesmal in eine 

Strafe von zwei Rubel S. M.

§• 21.
Sollte irgend ein Mitglied den Aufzunehmenden 

nicht kennen, oder nicht hinlänglich Gelegenheit ge­

habt haben, sich nach desselben Aufnahmswürdigkeit 
zu erkundigen, so ist es der Billigkeit gemäß, daß 

er lieber gar nicht über denselben ballottire.

§ 22.
Wenn Jemand im Candidaten-Buche verzeichnet, 

oder dessen Name zum bevorsteheiweil Ballottement 



schon angeschlagen ist; so steht es demselben frei, 

wenn er nicht über seine Aufnahme ballottiren las­

sen will, dem Vorsteher durch seinen Proponenten, 

selbst kurz vor dem Ballottcment, hiervon eine An­
zeige machen zu lassen, der dann dessen Namen (nur 

in Gegenwart des Proponenten oder auf dessen schrift­

liche Anzeige) aus der Liste der Candidaten streichen 
darf. Jedoch darf alSdann in dessen Stelle kein 

Anderer zum Ballottement eingcschoben werden, oder 

dessen Platz einnehmen, sondern es wird die strengste 

Rcihefolge beobachtet (nach §aß.).

§• 2Z.

Wcr.cinmal durch's Ballottement verworfen wor­

den ist, kann in demselben Gesellschafts-Jahre nicht 
wieder vorgeschlagen werden. Würde er nach Ver­

lauf desselben abermals proponirt, und ebenfalls nicht 

angenommen, so darf derselbe nicht eher, als nach 

drei Jahren, von Neuem in Vorschlag gebracht, und, 

nach nochmaliger Abweisung, nie wieder auf die Liste 

der proponirten Candidaten gesetzt werden.

§• 24-
Sobald eine Vacanz in der GesellschaftS-Anzahl 

entsteht, kann durch ein Ballottement der, der Reihe 
nach, älteste Candidat, ohne erst den Stiftungötag 

abzuwarten, ausgenommen, und so die erledigte Stelle 

besetzt werden.
§ 25.

Der Besuch kann täglich von Morgens acht bis 

Abends zwdlf Uhr, an Klubb-Tagen jedoch bis ein
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Uhr Abends geschehen. Wer länger, als diese be­
stimmte Zeit, verweilt, zahlt für jede länger sich auf­

haltende Stunde einen Rubel S.M. Strafe.

§. 26.

Ohne durch besondere aus einander gesetzte Vor­

schriften sammtliche Mitglieder, und die von denselben 
als Gäste eingeführte Fremde, an ein anständiges 

und sittliches Betragen zu erinnern, versteht cs sich 

von selbst, daß alle Pflichten des gesellschaftlichen Le­

bens, vorzüglich in dieser geschlossenen Gesellschaft, 
genau beobachtet werden müssen. Hiernächst sind alle 

in einem wohl eingerichteten Staate verbotene Ur­
theile, Reden und Handlungen ausdrücklich untersagt. 

Dahin gehören besonders: Spöttereien über irgend 

eine Religion, unbedachtsame und vorlaute Urtheile 
über die Regierung, oder über die an dcS Staates 

Wohlfahrt arbeitenden Personen; alle satyrische und 

beleidigende Redensarten gegen irgend Jemand u. s. w.
Wenn ein Mitglied dieser Vorschrift zuwider han­

delt, so ist dasselbe entweder von den Vorstehern in 
eine, der Vergehung angemessene, Geldstrafe oder in 

folgender Art aus der Gesellschaft auszuschließen.

§• =7-

Aus der Gesellschaft werden alle zwei Jahre am 

Stiftungstage vier Mitglieder zur Committee ge­

wählt, die bei vorfallenden in der Gesellschaft zwei­
felhaften oder streitigen Fällen, auf Verlangen des 

einen oder andern Theils, die von den Vorstehern 
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gefällten Urtheile noch einmal, ohne Beiseyn der 

Vorsteher, auf Unterlegung deS Protokoll-führenden 

Vorstehers, untersucht und entscheidet. Gegen diese 

Entscheidung kann keine Appellation mehr statt finden.

§• 28.

Jedem, dem die Wahl als Committent trifft, 

muß, bei Verlust seines Mitglied-Rechts, dies Amt 

auf zwei Jahre annehmen, und entschuldigt ihn nur 

dann das Nichtannehmen dieses Amtes, wenn er die 

letzten vorhergehenden zwei Jahre Vorsteher gewe­

sen ware.
§• 29.

Ebenfalls findet, auf vorgedachtc Weise, die Aus­

schließung eines Mitgliedes statt, wenn dessen Be­

tragen, auch außer der Gesellschaft, von der Art ge­
wesen seyn sollte, daß dasselbe, ohne der Ehre und 

dem guten Ruf der Gesellschaft zu schaden, nicht fer­
ner mehr ein Mitglied der Gesellschaft verbleiben kann.

§■ 30.

Bei verfallenden Zwistigkeiten hat sich der leiden­
de Theil an den dejourirendcn, oder eben gegenwäh- 

tigen Vorsteher zu wenden, und beide Theile sind 

alsdann verbunden, die augenblickliche Entscheidung 

des Vorstehers zu befolgen. Wer von beiden Thei­

len mit dieser Entscheidung nicht zufrieden ist, muß 

die Gesellschaft für diesen Abend sogleich verlassen, 

kann aber seine Beschwerde hernach beim Collegio 

der Vorsteher, am nächsten Klubb-Abende anbringen.
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Verläßt, auf wiederholtes Anmahnen des Vorstehers, 

ein solches Mitglied die Gesellschaft nicht, so wird 

selbiges, auf Anzeige von dem Collegio der Vorste­
her, ohne Weiteres aus der Liste der Mitglieder ge­

strichen, und solches der Gesellschaft bekannt gemacht.

§• 31-

Jedes Mitglied der Gesellschaft ist daher verbun­

den, jede Anordnung der Vorsteher, so wie jeder Ein­
ladung derselben, im Vorsteher-Zimmer zu erscheinen, 

unbedingt zu befolgen. Wer nach der dritten Ein­
ladung nicht erscheint, wird, wie oben, ohne Weite­

res aus der Gesellschaft ausgeschlossen, und dieß durch 

einen Anschlag derselben angezcigt.

§• 32.

Wer m einem streitigen Falle mit der Entschei­

dung der gesammten Vorsteher nicht zufrieden ist, 
kann an die Gesellschaft appelliren, und um die Wahl 

einer Committee bitten, (nach §. 27.) Diese unter­

sucht die streitige Sache auf Unterlegung des Pro­
tokoll-führenden Vorstehers, und zwar ohne Beiseyn 

der übrigen Vorsteher, noch einmal, und entscheidet 

dann darüber nach den Gesetzen. Ist die Committee 

derselben Meinung, wie früher die Vorsteher, so ver­
fallt der appellirende Kläger in eine doppelte Strafe.

§■ 33.

Appellationen finden natürlich nur bei Geldstra­
fen statt, nicht aber in Fällen, wo die Ehre und 

der gute Ruf der Gesellschaft durch ein gesetzwidri- 
2
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